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auch fühlbarer im Sinne schwer wieder einzusparender Uebernutzung

gellend als bei etwas höherer Umtriebszeit.
Damit will ich auch diese sächsischen Reiseerinncrungcn abschließen.

Die Reiseeindrücke selbst werden mir unvergeßlich und von nachhaltigem
Werte sein und bleiben.

>!- »
-5-

Wenn ich die gesammelten Notizen mit den gewonnenen Eindrücken
der ganzen Studienreise im Geiste vorüberziehen lasse, so befriedigt mich
ein ganz spezieller Punkt nicht völlig : Es fehlen gen ü gend sichere,
rechnerische Grundlagen über die bisherige Wirtschaft.
Namentlich dort, wo es sich um den Nachweis der Zweckmäßigkeit
eines W i r t s ch a f t S s h st e m s sowohl in w ald b a ulichc r als auch

in ök o n o m i s ch e r Hinsicht handelt, genügen WirtschaftSPlan-Revi-
sionen in herkömmlichem Sinne nicht. Vor allem sind periodische,
weitgehende direkte I n v e n t a r i s a t i o n e n — also mit
stammweisen Messungen — erforderlich, um Nutzung und Inventar nach

E t ä r k e k l n s s e n nachweisen und neben dem durchschnittlichen auch den

laufenden Zuwachs ermitteln zu können. Das allein schafft unter Berück-

sichtigung der allgemeinen Bestandes- und Bodenverhältnisse Positive Grund-
lagen zur allseitigen und gerechten Beurteilung eines Wirtschaftssystems.

In der Schweiz sind mir z. B. Wirtschaftsobjekte bekannt, deren

Altersklassenausstattung für die festgesetzte Umtriebszeit von 100 Iahren
sozusagen normal ist, deren Holzvorrat aber nach Maßgabe des Stand-
ortes notorisch als zu klein beurteilt werden muß, herrührend von früherer
Kahlschlagwirtschaft. Ist der Waldbesitzer eine Gemeinde, so hält es schwer,

auf Grund der (normalen) Altersklasscnverteilung allein die Gemeinde-
behörden von der Notwendigkeit einer Vorratsäufnung zu überzeugen.
Viel leichter aber ist dies, wenn jeweils auch die Verteilung des Vor-
rates nach S t ä r k e k l a s s e n vorliegt; denn das versteht auch der
Laie und überträgt dies im Geiste ganz von selbst auch auf den Wert
und kann so leicht von der Notwendigkeit einer absoluten und gualita-
tiven Vorratsvermehrung überzeugt werden.

Die mit Unterstützung des Bundes ausgeführten Aufforstungen
mit verbauen, sowie Waldwegbauten und 5eilanlagen für

den Holztransport.
Von W. 0. Sury, Bern.

I. Aufforstungen und Verbaue.

Die ersten mit Unterstützung des Bundes ausgeführten Aufforstungen
und Verbaue reichen zurück bis ins Jahr 1871, indem durch Bundes-
beschließ vom 21. Juli 1871 betreffend Bewilligung eines Bundesbeitrnges
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für Schutzbauten an Wildwassern und für Aufforstungen im Hochgebirge,
die Korrektion und Verbauung der Wildwasser, sowie die Aufforstung
ihrer Quellcngebicte als Werke von allgemein schweizerischem Interesse
erklärt und zur Unterstützung solcher dem Bundesrat ein jährlicher Kredit
von Fr, 100,000 bewilligt wurde, Artikel 4 dieses BundesbeschlnsseS ent-

hält die Vorschrift, daß der Bundesrat die Vorlagen der Kantone, welche

für die Ausführung solcher Werke Bundesunterstützung beanspruchen,

sowie die bezüglichen Ausweise einer sorgfältigen Prüfung unterwerfe
und namentlich dafür besorgt sei, daß mit den Schutzbauten auch die

nötigen Aufforstungen in angemessener Weise verbunden werden. Für
die Werke von wesentlich nur lokalem Nutzen soll der Bundesbeitrag
in der Regel einen Drittel der wirklichen Baukosten nicht übersteigen, da-

gegen kann mit dem Bundesbeitrag für Werke, welche für ganze Fluß-
gebiete oder größere Landesteile von Bedeutung sind, höher hinauf-
gegangen werden.

Neben dem jährlichen Kredit von Fr. 100,000 wurde aus den Lie-
bcsgaben für die Wasscrgeschädigtcn von 1868 ein Betrag von einer
Million Franken ausgeschieden (sogenannte Hilfsmillion), aus welchem
Gelde den durch die .Hochwasser von 1868 am stärksten geschädigten Kau-
tonen llri, St, Gallen, Graubündeu, Tessin und Wnllis Zuschläge zur
Bundessubvention bis zu 2V der Kosten der Korrektionen, Verdauungen
und Aufforstungen gewährt werden konnten. Die vom Jahreskredit von
100 000 Franken nicht zur Verwendung gelangenden Gelder und die

Zinsen der Hilfsmillion dienten zur Gründung des allgemeinen Schutz-
bautenfonds, der jedoch nur für Zuschläge zur Bundessubvention an
Wildbachvcrbaue und Korrektionen benutzt wurde. Der Restbetrag der

nicht ganz aufgebrauchten Hilfsmillion wurde in den 1890er Jahren dem

allgemeinen Schutzbautcnfonds zugewiesen und letzterer bis aus ca. 7000

Franken erschöpft und, durch die gesetzlich geregelten ordentlichen Sub-
ventionen entbehrlich geworden, ganz kürzlich aufgehoben und die Kredit-
restanz dem Fonds für die Errichtung einer schweizerischen Waldsamen-
gewinnungSanstnlt einverleibt.

Bis zur Schaffung des eidgenössischen Forstinspektorates, durch Bun-
desbeschluß vom 24, Dezember 1874, erfolgte die Prüfung der Auffor-
stungsprojekte und der ausgeführten Arbeiten durch technische Experten,
die dem kantonalen Forstpersonal entnommen wurden. Mit der Errich-
tung des eidgenössischen Forstinspektorates ging diese Aufgabe alsdann
an solches über und bildet auch heutzutage noch eine Hauptaufgabe dieser
Amtsstclle,

In den ersten Jahren umfaßten die Aufforstungsprojekte nur kleinere
Flächen mit einigen Tausend Pflanzen oder wenigen Kilogramm Samen,
im Kostenbeträge von ein Paar hundert Franken, Sie nahmen auch nach
dem Inkrafttreten des Bundesgesetzcs betreffend die eidgen, Oberaufsicht
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über die Forstpolizci im Hochgebirge, vom 24. März 1876, welches die

Subventionierung der Aufforstungen neu regelte und für Neuwaldanlagen
Bundcsbeiträge bis zu 7Vvorsah, nur allmählich an Bedeutung zu,
so daß die jährlichen Aufwendungen für Aufforstungen und Verbaue erst

im Jahre 1884 den Betrag von Fr. 100,000 mit einer Bundessubvention
von Fr. 41,000 erreichten. Das Jahr 1889 wies einen Kostenaufwand

von Fr. 183,000 mit einem Bnndesbeitrag von Fr. 88,000 auf, 1899 sind

bereits Fr. 640,000 Kosten mit Fr. 331,000 Bundesbeitrag erreicht. 1911

wird mit Fr. 1,070,000 die Million überschritten, welcher Betrag erst

wieder 1921 mit Fr. 1,395,000 eingeholt wird und 1922 sogar
'
auf

Fr. 1,774,000 ansteigt, um 1923 wieder auf Fr. 1,408,000 zu fallen. Ent-
sprechend bewegen sich auch die jährlichen Beiträge des Bundes, zwischen

einer halben und einer ganzen Million (Maximum 1922 mit Fr. 1,100,000)

schwankend.

Zur Steigerung der Aufwendungen hat das revidierte eidgenössische

Forstgcsetz vom 11. Oktober 1902 wesentlich beigetragen, welches die

Subvention des Bundes an die Anlagen neuer Schutzwaldungen bis auf
80 A erhöht, zudem an die Kosten des Bodenerwerbes zu öffentlicher
Hand, behufs Aufforstung, Bundesbeiträge bis zu 50 vorsieht und

für den durch die Aufforstung erwachsenden Ertragsausfall dem Boden-
besitzer eine Vergütung des drei- bis fünffachen bisherigen Jahresertrages
des Grundstückes gewährt.

Da an die Zusicherung eines Bundesbeitrages für Aufforstungen und
Verbaue die buudesgesctzliche Bedingung der Leistung auch eines kanto-
nalen Beitrages geknüpft ist, haben einzelne Kantone ihre Beiträge auf
dem Gesetzeswege festgelegt, während andere solche von Fall zu Fall
bestimmen. Die kantonalen Beiträge bewegen sich innert der Grenze von
5—30 der Kosten.

Wenn bei diesen Ansätzen der Beiträge von Bund und Kanton die

Möglichkeit geschaffen ist, daß dem Bodcnbesitzer durch die Anlage neuer
Schutzwaldungen keine direkten Auslagen erwachsen, so ist doch zu beden-

ken, daß er durch die Verpflichtung des Unterhaltes der Aufforstung,
namentlich aber durch denjenigen der Verbaue, an welche Unterhaltungs-
kosten weder eidgenössische noch kantonale Beiträge mehr gewährt werden,
immerhin erheblich belastet wird.

Bei den mit Bundesunterstützung ausgeführten Aufforstungen und
Verbauen sind verschiedene Kategorien zu unterscheiden:

Wegen ihrer Bedeutung sind in erste Linie zu stellen die Anlage neuer
Schutzwaldungen, meist mit Verbauen verbunden, im Einzugsgebiet der

Wildwasser. Das Zustandekommen solcher Projekte stößt oft aus große
Schwierigkeiten, weil den Besitzern der für die Aufforstung in Betracht
kommenden Flächen im obersten Gebiet des Perimeters meist durch die

Korrektion und Verbauung der Wildbäche kein direkter Vorteil erwächst
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und sie daher ihr Eigentum, das gewöhnlich auf Weide oder Streue

genutzt wird, nur ungern zur Aufforstung hergeben. Oft wird solche

Umwandlung nur dadurch ermöglicht, daß der Staat, eventuell die Ge-

meindc, eingreifen, die zur Ausforstung bestimmten Gebiete erwerben und

die nötigen Arbeiten aus eigene Kosten ausführen. Als Beispiele für
diesen Fall mögen angeführt werden die Arbeiten im Gebiet der Brienzer
Wildbäche, sowie die Aufforstungen an der GuriiigeUette im Kanton

Bern; die. Aufforstungen im Einzugsgebiet der Hilscrn und des Rümlig
(Kanton Luzerit); die großen Aufforstungen durch den Staat Freiburg im
Gebiet der Görine; die Bestärkung des Nollagebietes durch den Kanton

Graubünden; die Anlage neuer Schutzwaldnngen durch den Kanton Tessin

im Gebiet des Casfarate und durch die Stadt Lugano im Cusellogebiet,

Eine wesentliche Förderung solcher Projekte bewirkte auch Ziffer 2 von
Artikel 42 des Bundesgesetzes betreffend die eidgenössische Oberaufsicht
über die Forstpolizei vom 11, Oktober 1!A>2, welcher an die Boden-

erwerbskosten zu öffentlichen Handen zwecks Anlage neuer Schutzwaldun-

gen einen Bundesbeitrag bis zu 5(1 gestattet.

Die nunmehr allgemein durchgeführte Verfügung des eidgenössischen

Departements des Innern, daß die Projekte für Korrektion und Vcr-
bauung von Gewässern vor deren Behandlung der eidgenössischen Jnspek-

tion für Forstwesen zur Aufstellung allfällig als nötig erachteter forst-
licher Bedingungen zu unterbreiten sind, geben dieser Amtsstelle Gelegen-

heit, die forstlichen Interessen wirksam zur Geltung zu bringen.
Eine weitere Art von Arbeiten betrifft den Schutz bestehender Wal-

düngen oder auch von Ortschaften und einzelner Gebäulichkeiten gegen

Schädigungen durch Lnwinenfälle, Wir führen hier beispielsweise an: die

Verdauungen am Schafberg ob Pontresiua und am Schiahorn-Dorfberg,
der Gemeinde Davos (Kt, Graubünden); ob Andermatt (Uri); im Kanton

Glarus; zahlreiche Lawinenverhaue in der Levenlina (Tessin); nn Saas-
tal und im Goms.

Auch die Verbaue und Waldanlagen zum Schutze von Bahnanlagen
erfordern nicht geringfügige Aufwendungen, wie beispielsweise die aus-
geführten Arbeiten längs der Gotthardlinie, der Lötschberglinie, der

Niesenbahn, Rhätischen Bahn und Berninabahn,
Abgesehen von Neuwnldanlngen zur Arrondicrung bereits bestehender

Schutzwaldungen wären des weitern zu erwähnen die Bestückung der durch
Korrektion von Flußläufen gewonnenen und kolmntierten Flächen (Grau-
blinden, Tessin), die Anlage von Windschutzstreifen in den Flußebenen
(Rhonetal, Kantone Wallis und Waadt); die Gründung von Weidwaldun-

gen und von Kastaniensclven (Kt. Tessin),

Nicht immer handelt es sich um die Anlage neuer Waldungen, son-
dern in ganz erheblichem Maße auch um Wiedcrnufforstungen in Wal-
düngen, die durch Windwurf, Waldbrand, Lawinenschlag usw, beschädigt
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sind. Für das letzte Jahrzehnt sind diesfalls besonders hervorzuheben die

bedeutenden Windfallschäden vom 3V. Oktober 1914 in les Ormonts
(Waadt) und vom Föhnsturm vom 4./5. Januar 1919 in der Ostschweiz

und in den Kantonen Bern und Schwyz. Von den im Jahrzehnt
1914/23 genehmigten 547 Aussorstungsprojekten fallen nicht weniger als
163, in einer Flächenausdehnung von 1464 tm, mit einem Kostenvoran-
schlag von Fr. 1,766,966 und einer Bnndessubvention von Fr. 766,666

auf solche Wiederaufforstungen von Windwurfflächen.
Um tnnlichste Einheitlichkeit in die Aufstellung der Aufforstungs- und

Verbauprojekte zu bringen, hat der Bundesrat bereits in die Bollziehungs-
Verordnung vom 8. September 1876 zum ersten Bundesgesetz über die

Forstpolizei bezügliche Vorschriften aufgenommen, die alsdann unterm
26. Januar 1897 in einer besondern Anweisung des Departements des

Innern erweitert und seither mehrmals revidiert und vervollständigt
wurden, letztmals durch die Borschristen genannten Departements vom
11. Mai 1926, betreffend die vom Bund unterstützten forstlichen Projekte.

Nach beigegebener Tabelle I über die von 1872 bis Ende 1923 mit
Unterstützung des Bundes ausgeführten Aufforstungen und Verbaue sind

hierfür aufgewendet worden 11 Millionen für Aufforstungen und 12,? Mil-
lionen für Verbaue, zusammen 23,? Millionen, mit einer Bundessubven-
tion von Fr. 13,875,666, wozu noch Fr. 169,666 an Beiträgen aus der

Hilfsmillion kommen. Vergleicht man diese Beiträge mit den für die

Gewässerkorrektionen und Wildbachverbnue aufgewendeten Summen, die

bis Ende 1923 sich für erstere auf 263 Millionen (Bundesbeitrag 76 Mil-
lionen), für letztere auf 164 Millionen (Bundesbeitrag 35 Millionen)
belaufen, so kann füglich gesagt werden, daß für die Ausforstungen, die
als wesentliches Mittel zur Verbesserung des Regimes der Wildbäche
und zur Sicherstellung der Schutzbauten anerkannt werden, bis anhin
nur bescheidene Aufwendungen gemacht wurden.

Die bis Ende 1923 aufgeforstete Fläche von rund 17,666 Im darf
nicht ganz als Vermehrung des Waldarcals angesehen werden, indem
von dieser Fläche rund 1366 Im auf Wiederaufforstungen in bestehenden

Schutzwaldungen fallen. Zieht man ferner in Betracht, daß auch Rodun-
gen von Schutzwaldflächen erfolgt find, für welche auf die Ersatzaufforstung
verzichtet wurde, so darf man sagen, daß von einer Gefahr der Ein-
schränkung des landwirtschaftlich benutzten Bodens durch Neuwaldanlagen
kaum die Rede sein kann.

Ein Vergleich der Tabellen über die im letzten Jahrzehnt (1914/1923)

genehmigten Projekte einerseits und der ausgeführten Projekte ander-
seits erzeigt, daß die Kostensumme der ausgeführten Arbeiten mit 11 Mil-
lionen Franken beträchtlich tiefer steht als die Kostenvoranschläge der im
gleichen Zeitraum genehmigten Projekte mit 14/4 Millionen.

Ein entsprechendes Verhältnis muß sich auch bei den Bundesbeiträgen



— 236 —

L

R

R

N

> >>!!!>>! ^7

s; c^) ^

70
r-
c>v

>

01
77 77
-7 77 ^

70
77
-70
77"

cx>7077-^^'4<'70-70(X)c70-7-70-s-<^77<70<7077l>- 70
-70 »7 <70 -n-- <01 ^ 77 l.-- 77 -?-< »7 70 ^ <0I ^77 d— 77 ^ 70

70
01

»<0

2O
00

77 7 7 01 es <70 »7 00 <70 »7 »7 <70 70 7 77 <01 <70 s^- Ks: <7 00 (X) 70 7 <0- I »C0 7 -70 17- <70 70 10- d-

01 7 7 <52 ^5« 7 <10 00 <01 <70 <01 70 70 »0 70 7 -70 cx> 007 7 -70 7 »0 01 V 7 <01 »7 00 <01 70 70 7 V 70 ''—I 7.0 77 77 »<0
70 7 01 -r-! <X) 00 i U.7> (X) 17- 70 17- l7- <X) 7.0 (XI -70 (X) Kî
»7 -70 N »7 00 1^- 0- <X) 70 <01 770 -70 <70 77 70 <10 »7

tÄ 7 <70 7 <01 »70 '^! »c7> <01 -01 <01 1^- 1^- 70 750 70 70 </) 70
»7 7 <X) U0 <.0 cx) -n-i cx) <01 -01 17- 77 70
»0 -70 <01 -0

<01

7 01 7 7 <70 »7 7 -01 »0 >7 7 70 1^ > 70 »7 »70
s; 7 70 r- 7 (X) 7 (X) 710 70 70 <01 70 cx) (X) (X) »10

^-d-»777d^^»7 770i77li-'^-!<0i-770<70»777<0i^77-0i-70<X)<70707770r.—<7-70-^--^>-0i70»7700i-n-<-0i-^-i<7cx)

02"

1—1 77 »<0 »10 »<0 70
77 >,0 70 >0 1^ -01 01
cx) <01 7X) <01 --5 00

»7 »<0 77 77 00
»7 7

^

<01 77 <70 701 70
<01 <01 <01 01

-5--70»7-^0170^-'-!-^77>7-70-770-70 77 »7-^<7r-t^

HZ
ê K

70-0i0077'^<7070'^<0id-r-<X)l^-»7-^-i77<70»7'^77 77 !77

--
s?

s? A?

^ ^ ^ 7Ï

^ ?L ^

S Z L L
KZZZGZßsHKGKKAGWZZKZZ

^Z-R



ergeben, wo 6,7 Millionen ausgerichteter, 8,7 Millionen zugesicherter

Bundesbeiträgc gegenüberstehen. Es muß daraus der Schluß gezogen

werden, daß der derzeitige jährliche Budgetkredit für Beiträge an Auf-
forstungen und Verbaue von Fr. 866,660 kaum ausreichen dürfte, um die

fällig werdenden Subventionen in den nächsten Jahren decken zu können,

sofern sämtliche genehmigten Projekte zur Ausführung kommen, was

jedoch kaum der Fall sein wird.
Nach Tabelle II über die ausgeführten Arbeiten mit Angabe der

Verteilung auf die einzelnen Arbeitskatcgorien, fällt der Hauptanteil
mit 54,g 5S auf die Verbaue, während 28,? ?» aus Kulturen und Entwässe-

rungen, 8,8 auf Verschiedenes (Arbeiterversicheruug, Unterkunft, Pro-
jektkosten, Werkzeugreparaturen usw.), 4,5 aus Bodenerwerb und 3,i
auf Einfriedigungen kommen.

Bei den im letzten Dezennium genehmigten Projekten (Tabelle III)
stellt sich das Verhältnis insofern günstiger, als die Kostenvoranschlüge
der Aufforstungen und Entwässerungen auf 36,«PZ ansteigen, diejenigen
der Verbaue auf 44,5 ^ sinken.

Die mit dein Forstgesetz von 1962 eingeführte Entschädigung für
den Ertragsausfall der ausgeforsteten Flächen spielt keine bedeutende

Rolle und macht nur 1 ^ der Gesamtsubvention aus.
Von den im Dezennium 1914/23 genehmigten 468 neuen Projekten

sind ganz oder teilweise ausgeführt nur 216, im Kostenbeträge von
Fr. 5,167,606, mit einem Bundesbeitrag von Fr. 3,678,666, während
361 ältere, vor 1914 genehmigte Projekte, mit einem Kostenaufwand von
Fr. 5,874,660 und Fr. 3,651,666 Subvention ganz oder teilweise zur
Ausführung kamen. Die verhältnismäßig geringe Zahl vollendeter Pro-
jekte ist darauf zurückzuführen, daß einerseits die Beschaffung der nötigen
Pflanzen für die Kultur und die durch die Höhenlage bedingte kurze
Dauer der Kulturzeit längere Zeiträume erfordern, anderseits während
des Weltkrieges auch die Arbeitskräfte mangelten.

II. Waldwege und Seilriesen.

Mit dem Inkrafttreten des revidierten Bundesgesetzes betreffend die

eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei vom 11. Oktober 1962

begann auch die Unterstützung der Anlage von Abfuhrwegen und sonstigen
ständigen Einrichtungen für den tzolztransport in Schutzwaldungen durch
den Bund, indem Artikel 42, Absatz 4, Beiträge bis zu 26 A der bezüg-
lichen Anlagekosten vorsieht- 1964 mit einem Kostenaufwand von
Fr. 7744 und einem Bundesbeitrag von Fr. 1195 beginnend, stiegen die

Ausgaben 1966 aus Fr. 167,666 (Bundesbeitrag Fr. 26,666), erreichen
1968 das zweite, 1909 das vierte, 1916 das fünfte Hunderttausend und
sind bereits 1911 bei der ersten Million angelaugt, mit Fr. 266,600
Bundesbeitrag. Auf dieser Höhe, mit zeitweisen Senkungen bis zu
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Fr. 000,000, bis zum Jahr 1919 sich haltend, schnellen sie im Jahre 1920

plötzlich auf Fr. 2,000,000, mit einem Bundesbeitrag von Fr. 500,000

hinauf, bleiben 1921 ungefähr gleich hoch und steigen dann 1922 auf
814 Millionen, um 1923 wieder auf Fr. 5,600,000 zu sinken.

Diese außerordentliche Zunahme der Aufwendungen für Waldweg-
bauten ist der in den letzten Jahren eingetretenen Arbeitslosigkeit zuzu-
schreiben. Es bietet nämlich der Waldwegbau eine vorteilhafte Beschäfti-

gung von Arbeitslosen, indem die Hauptausgaben hier auf Arbeitslöhne
fallen. Durch die Maßnahmen des Bundes betreffend die Arbeitslosen-
Unterstützung wurde ermöglicht, dem Waldwegebau außer dem gesetzlichen

Bundesbeitrag noch außerordentliche Beiträge zuzuwenden, nämlich bis
20 der Gesamtkostensumme, unter der Bedingung, daß der Kanton
gleichviel leiste und ferner ein Zuschlag von 20 der Lohnsumme der

nicht in ihrem Beruf beschäftigten Arbeitslosen, die ohne diese Verwen-
dung zum Bezug der Arbeitslosenunterstützung berechtigt wären, voraus-
gesetzt, daß der Kanton ebensoviel leiste. Immerhin wurde die Ein-
schränkung getroffen, daß der Beitrag von Kanton und Bund, ohne die

Zuschläge auf die Lohnsumme, in der Regel nicht mehr als 70 der Bau-
kosten betrage.

Es ist leicht erklärlich, daß unter diesen Verhältnissen ein gewaltiger
Aufschwung der Tätigkeit auf dem Gebiete des Waldwegebaues eintrat-
Zur Deckung der hierdurch bewirkten Mehrausgaben sah sich der Bundes-
rat veranlaßt, in die Voranschläge pro 1922 und 1923, neben dem ordent-
lichen Jahresbeitrag, einen außerordentlichen Kredit von je einer Million
einzustellen, der 1923 nicht voll beansprucht wurde, weshalb eine Ueber-

tragung der Kreditrestanz auf das Jahr 1924 erfolgte.
Mit der Aushebung der Maßnahmen zur Unterstützung der Arbeits-

losen wird dieses außerordentliche Anschwellen der Aufwendungen für
den Waldwegebau wieder abflauen und auf das frühere Maß zurückgehen.

Daß der durch den Bundesbeschluß vom 5. Oktober 1923 betreffend
Abänderung der Artikel 30 und 46 des eidgenössischen Forstgesetzes, als
Kompensation für die Einschränkung des freien Verfügungsrechtes über
die privaten Nichtschutzwaldungen durch das Verbot der Kahlschläge
gewährte ordentliche Bundesbeitrag an Waldwcgbauten auch an private
Nichtschutzwaldungen, eine wesentliche vermehrte Anforderung an den

ordentlichen Kredit für Beiträge an Waldwegbauten herbeiführen werde,
ist nicht vorauszusehen, indem jedenfalls nur eine sehr beschränkte Zahl
von Besitzern privater Nichtschutzwaldungen in die Lage kommen werden,
eine Bundessubvention an Wegbauten für ihren meist kleinen Privat-
waldbesitz zu beanspruchen.

Nachstehende Tabelle IV gibt eine Uebersicht über die bisherigen
Leistungen auf dem Gebiete des Waldwegbaues und der Anlage ständiger
Einrichtungen für den tzolztransport mit Unterstützung des Bundes. Es
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Tclbâe IV.
Übersicht der vom Jahre 1904 bis Ende 1923 mit Unterstützung des

Bundes in Schutzivnlduiigeu ausgeführten Weganlagen und Seilriesen.
Die Zahlen in Kursiv beziehen sich auf die Seilri.scn.

Kanton Anzahl Länge Kostenbetrag Bnndcsbeiträgc

rn Fr. !Rp. Fr. !Rp.

Zürich.... ô 8,502 151,176 90 28,866 !30
Bern 104 163,938 2,620,810 71 490,168 33

I 609 7,4IS SS I.4SS 71

Luzern 1 940 5,125 — 500 —

Uri 2V 39,542 964,188 12 178,201 18

Schwyz 14 29,171 377,316 79 69,387 74

I 1,000 SS,40S 40 chooo j

Obwalden. 38 48,040 778,371 27 149,518 07
Nidwalden 9 10,967 156,054 10 29,048 35
Glarus 44 63,332 2,574,921 25 496,310 04
Zug 13 23,612 629,649 48 106,537 01

Freiburg 6 6,180 178,673 73 34,278 60

Solothurn 48 48,763 1,108,384 19 210,720 40
Baselland. 11 11,254 143,691 75 21,319 13

Schaffhausen. 18 21,670 318,026 25 46,073 74

Appenzell A.-Rh. 2 2,519 66.945 36 11,929 02
Appenzell J.-Rh. 4 11,650 323,624 21 64,027 98
St. Gallen 119 130,142 3,181,308 85 612,463 39

î Graubünden 334 610,284 4,529,307 73 876,357 96
4 IS,200 L04,.5I6 7S S7,46S SS

Aargau 12 12,976 285,758 71 52,522 17

Tessin 21 55,298 872,568 08 159,672 72
6 IS,440 ÄZ7.SSÄ SS SchSIS 55

Waadt.... 146 246,526 4,104,854 41 767,241 07

L Z,06I IchSIS SS S,7SS 4S

Wallis. 67 203,230 2,832,859
^

29 558,741 68
S S.II6 S0chS76 4S SS,SS0 LS

Neuenburg 120 144,642 2,149,948! 32 425,785 31

Total Waldwege 1162 1.893,178 28,353,564 50 5,389,670 19

Total Seilriesen IS SS,4S6 7ZS.7IZ SS ISchSSo SI

Ges a mttotal. 1181 1.926,604 29,083,276 85 5,520,571 10

erzeigt sich aus derselben, daß bis Ende 1923 1893 Kilometer Waldwege
und 33 Kilometer Seilriescn, mit einem Kostenaufwand von 29 Millionen
Franken und einer Bundessubvention von Millionen Franken e.rstellt

worden sind.
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